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Allgemeines 

Vertragspartner des 

Mietvertrages über einen 

Strandkorb am Deich von 

Westerdeichstrich ist die 

Tourist-Information 

Westerdeichstrich (im 

Folgenden Vermieter genannt) 

und der Mieter. Die Buchung 

wird mit Zugang des 

Buchungsbelegs vor Ort 

verbindlich. Der Mieter kann 

bei der Buchung zusätzlich zum 

gewählten Strandabschnitt 

einen unverbindlichen 

Standortwunsch äußern, der 

bei Verfügbarkeit 

berücksichtigt werden kann.  

 

Mietpreise  

Es gelten die vor Ort in der 

Tourist-Information und auf 

der Internetseite dargestellten 

Mietpreise zum Zeitpunkt der 

Buchung. Alle genannten 

Preise sind Endpreise in Euro 

und enthalten die gesetzliche 

Mehrwertsteuer. 

Offensichtliche Preisirrtümer 

sind vorbehalten.  

 

Zahlungsabwicklung 

Die Zahlung erfolgt vor Ort in 

der Tourist-Information 

entweder in bar oder mit EC-

Karte.  

 

Mietbedingungen  

Die Mietzeit des Strandkorbes 

beginnt mit dem ersten Tag 

der Buchung und endet mit 

dem letzten Tag der Buchung.  

Strandkörbe können vor Ort in 

der Tourist-Information von 

10-15 Uhr oder beim 

Strandpersonal gemietet 

werden.  

Der Mieter muss den 

Strandkorb in dem Zustand 

wieder an den Vermieter 

übergeben, indem er ihn 

erhalten hat. Es gelten für den 

Aufenthalt am Deich von 

Westerdeichstrich die 

Regelungen der Strandetikette, 

die online oder beim 

Strandpersonal einsehbar ist. 

Insbesondere ist das Umstellen 

und Verankern des 

Strandkorbes im Deich 

untersagt. Eine 

kostenpflichtige 

Untervermietung des 

Strandkorbes oder ein 

Weiterverkauf der Buchung ist 

nicht gestattet. In der 

Gemeinde Westerdeichstrich 

besteht Kurabgabepflicht. Der 

Strandkorb kann nur mit einer 

gültigen Gäste- oder 

Einwohnerkarte gemietet 

werden. Diese erhalten die 

Mieter bei ihrem Gastgeber, an 

der Tourist-Information oder 

bei den Strandmitarbeitern.  

 

Sturm und Sturmfluten  

Bei Sturm oder Sturmfluten ist 

der Vermieter berechtigt und 

im Rahmen des 

Küstenschutzes verpflichtet, 

die Strandkörbe zu sichern. Die 

Körbe stehen dem Mieter dann 

nicht zur Verfügung. In diesem 

Fall der höheren Gewalt 

erstattet der Vermieter die 

bereits gezahlte Miete nicht.  

Die Entscheidung darüber, ob 

die Körbe gesichert werden 

müssen, trifft der Vermieter.  

 

Mängel  

Hat der gebuchte Strandkorb 

bei Übergabe offensichtliche 

Mängel, sind diese Mängel 

durch den Mieter unverzüglich 

beim Strandpersonal zu 

melden. Der Mieter erhält 

dann, nach Verfügbarkeit, 

einen mangelfreien Korb. Eine 

Rückzahlung oder Reduzierung 

des Mietpreises wegen eines 

Mangels ist nicht möglich.  

 

Haftung 

Bei Beschädigung der 

Strandkörbe durch den Mieter 

haftet dieser für die 

verursachten Schäden. 

Schadensersatzansprüche des 

Mieters wegen Personen- oder 

Sachschäden, die durch den 

Strandkorb verursacht werden, 

sind gegenüber dem Vermieter 

ausgeschlossen. 

 

Unerlaubte Benutzung 

Die Benutzung eines 

Strandkorbes ohne Buchung 

für den Nutzungstag ist nicht 

gestattet. Die 

Strandmitarbeiter sind 

jederzeit berechtigt, Kontrollen 

durchzuführen und sich 

Buchungsbelege vorzeigen zu 

lassen. Wer einen Strandkorb 

benutzt, ohne im Besitz eines 

gültigen Buchungsbelegs zu 

sein, muss an Ort und Stelle 

den jeweiligen Tagesmietpreis 

entrichten. 

 

Salvatorische Klausel 

Sollte eine Bestimmung dieser 

AGBs unwirksam sein oder 

werden, so wird hiervon 

die Wirksamkeit der übrigen 

Bestimmungen nicht berührt. 

Die unwirksame Bestimmung 

ist durch die gesetzliche 

Regelung zu ersetzen. 
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Gerichtsstand 

Gerichtsstand für alle 

Streitigkeiten im 

Zusammenhang mit der 

Buchung der 

Strandkörbe ist der 

Gerichtsstand der Tourist-

Information Westerdeichstrich. 

Der Sitz der Tourist-

Information wird als 

Gerichtsstand vereinbart für 

den Fall, dass der 

Vertragspartner keinen 

allgemeinen Gerichtsstand in 

Deutschland hat oder der 

Vertragspartner seinen 

Wohnsitz nach Vertragsschluss  

ins Ausland verlegt oder der 

Wohnsitz des Vertragspartners 

zum Zeitpunkt der 

Klageerhebung nicht bekannt 

ist. Die Vertragspartner 

vereinbaren hinsichtlich 

sämtlicher Rechtsbeziehungen 

aus diesem Vertragsverhältnis 

die Anwendung des Rechts der 

Bundesrepublik Deutschland 

unter Ausschluss des UN-

Kaufrechts. 
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